
2025

Bericht zur  
Wirkungsorientierung  
2024
gemäß § 68 Abs. 5 BHG 2013 iVm  
§ 7 Abs. 5 Wirkungscontrollingverordnung

Verwaltungsgerichtshof
UG 04

Daten ebenfalls verfügbar unter  
wirkungsmonitoring.gv.at

https://www.wirkungsmonitoring.gv.at


Impressum

Medieninhaberin, Verlegerin und Herausgeberin: 
Bundeskanzleramt
Sektion III – Öffentlicher Dienst und Verwaltungsinnovation
Sektionschef Mag. Andreas Buchta-Kadanka
Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien 
bka.gv.at

Redaktion und Gesamtumsetzung: Mag. (FH) Stefan Lindeis, Abteilung III/10
Verlags- und Herstellungsort: Wien, Oktober 2025

Datenstand aller Angaben: 29. August 2025

Grafiken: Lekton Grafik & Web development (Überarbeitung durch BKA Design & Grafik)
Fotonachweis: BKA/Regina Aigner (Cover)
Gestaltung: BKA Corporate Identity & Kommunikationsdesign

Copyright und Haftung: Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet,  
alle sonstigen Rechte sind ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig.  
Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfältiger Bearbeitung 
ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Bundeskanzleramtes und der Autorin / des Autors 
ausgeschlossen ist. Rechtausführungen stellen die unverbindliche Meinung der Autorin / des 
Autors dar und können der Rechtsprechung der unabhängigen Gerichte keinesfalls vorgreifen.

Diese Publikation steht unter oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte-verwaltung/
rechtsgrundlagen-berichte-und-materialien/berichte-zur-wirkungsorientierung  
zum Download zur Verfügung. 

Rückmeldungen: 
Ihre Überlegungen zu vorliegender Publikation übermitteln Sie bitte an: iii10@bka.gv.at.  
Bestellung von Druckexemplaren per E-Mail an iii10@bka.gv.at.

https://www.bka.gv.at
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte-verwaltung/rechtsgrundlagen-berichte-und-materialien/berichte-zur-wirkungsorientierung
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte-verwaltung/rechtsgrundlagen-berichte-und-materialien/berichte-zur-wirkungsorientierung
mailto:iii10%40bka.gv.at?subject=
mailto:iii10%40bka.gv.at?subject=


2

1.1  Lesehilfe und Legende 

Abbildung 17 Lesehilfe Grafik

Quelle: Wirkungscontrollingstelle des Bundes im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und 
Verwaltungsinnovation)

überplanmäßig erreicht

zur Gänze erreicht

überwiegend erreicht

teilweise erreicht

nicht erreicht

nicht verfügbar

Zielzustand

60,14

61,76

63,38

61,67
62,78

63,89

59,51

61,34

63,17

3.400

3.700

4.000

17,9
28,6

39,3

17.1.1 Pensionsantrittsalter der Bundesbeamt/innen Gesamt [Jahre]

17.1.2 Pensionsantrittsalter 
der Bundesbeamt/innen 
Frauen [Jahre]

17.1.3 Pensionsantrittsalter der
Bundesbeamt/innen Männer [Jahre]

17.1.4 im Bundesdienst beschäftigte
Menschen mit Behinderungen (Grad

der Behinderung ab 50 %) [Köpfe]

17.1.5 Frauenanteil in den
höchsten besoldungs-

rechtlichen Einstufungen
 im Bundesdienst [%]

62,68

63,19

62,483.770

39,5

1 Pensionsantrittsalter der Bundesbeamt/innen Gesamt [Jahre]

2 Pensionsantrittsalter der Bundesbeamt/innen Frauen [Jahre]

3 Pensionsantrittsalter der Bundesbeamt/innen Männer [Jahre]

4 Anzahl der im Bundesdienst beschäftigten Menschen mit Behinderungen (Grad der
Behinderung ab 50 %) [Köpfe]

5 Frauenanteil in den höchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen im Bundesdienst [%]

Durchschnittliches Pensionsantrittsalter

Durchschnittliches Pensionsantrittsalter

Durchschnittliches Pensionsantrittsalter

Zählung

Frauenanteil in allen höchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen

Untergliederung: Öffentlicher Dienst und Sport, Wirkungsziel: 2024-BMKÖS-UG17-W1
Koordination des Personal- und Organisationsmanagements im Bundesdienst

Weitere Referenzwerte (Anzahlen bzw. 
Anteile) um die unterschiedliche 
Skalierung der Achsen darzustellen

Zielzustand
2024

Istzustand
2024 Zielerreichungsgrad des gesamten 

Wirkungsziels, dargestellt durch die 
Farbe der Verbindungslinie

Zielerreichungsgrad der Kennzahl, 
dargestellt durch die Farbe des Punktes

Titel der WirkungskennzahlZielerreichungsgrad des 
gesamten Wirkungsziels

Titel des Wirkungsziels und
zugehörige Untergliederung

Titel der Wirkungskennzahl mit 
Beschreibung der Berechnungsmethode

Kennzeichnung als Gleichstellungsziel
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Abbildung 18 Lesehilfe Grafik – Darstellung auf einer Achse

Quelle: Wirkungscontrollingstelle des Bundes im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und 
Verwaltungsinnovation)

überplanmäßig erreicht

zur Gänze erreicht

überwiegend erreicht

teilweise erreicht

nicht erreicht

nicht verfügbar

Zielzustand

71,0

73,0

75,0

22.2.1 Anteil der Frauen, die eine Eigenpension bekommen [%]

74,0

1 Anteil der Frauen, die eine Eigenpension bekommen [%]
„Eigenpension beziehende Frauen 60+“ in Verhältnis zur „weibliche Wohnbevölkerung 60+“
(Wohnsitz Inland, keine Beamtinnen)

Untergliederung: Pensionsversicherung, Wirkungsziel: 2024-BMSGPK-UG22-W2
Erhöhung des Anteils der Frauen, die einen Anspruch auf Eigenpension erwerben

Titel der Wirkungskennzahl

Zielerreichungsgrad des gesamten 
Wirkungsziels (Darstellung bei 
einachsigen Charts). Diese kann von 
der Zielerreichung der Kennzahl 
(Farbe des Punktes) auch bei 
einachsigen Charts abweichen 
(aufgrund von zusätzlichen 
Erkenntnissen, die das Ressort / 
oberste Organ in seine Beurteilung 
einfließen lässt).

Zielerreichungsgrad der Kennzahl, 
dargestellt durch die Farbe des Punktes
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Abbildung 19 Lesehilfe Kennzahlentabelle

Quelle: Wirkungscontrollingstelle des Bundes im BKA (Sektion Öffentlicher Dienst und Verwaltungsinnovation)

43.2.3 Erhöhung des Anteiles erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch [%]
Kategorie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ZIEL 33,8 34 35,1 36,4 37,5 38,5 n. v.

IST 33,75 36,55 34,79 34,07 40,84 n. v. n. v.

Zielerreichungsgrad zur Gänze 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überwiegend 

erreicht

nicht erreicht überplanmäßig 

erreicht

nicht 

verfügbar

nicht 

verfügbar

Berechnungsmethode: Bruttoendenergieverbrauch errechnet sich aus energetischem Endverbrauch, Verbrauch von Strom und  

Fernwärme und Transportverlusten

43.2.3 (2019): Der Istzustand wurde am 29.7.2022 geändert. Der Wert wurde auf Basis von aktualisierten Daten von Statistik Austria erfasst.

43.2.3 (2020): Der Istzustand wurde am 4.7.2023 geändert. Der Wert wurde auf Basis von aktualisierten Daten von Statistik Austria erfasst.

43.2.3 (2021): Der Istzustand wurde am 9.5.2025 geändert. Der Wert wurde auf Basis von aktualisierten Daten von Statistik Austria erfasst.

43.2.3 (2022): Der Istzustand wurde am 9.5.2025 geändert. Der Wert wurde auf Basis von aktualisierten Daten von Statistik Austria erfasst.

43.2.3 (2023): Der Istzustand wurde am 9.5.2025 geändert. Der Wert wurde auf Basis von aktualisierten Daten von Statistik Austria erfasst.

43.2.3 Erhöhung des Anteiles erneuerbarer 
Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch [%]
Der Istzustand für das Jahr 2024 wird erst Ende des 

Jahres 2025 nach Vorliegen der endgültigen Energiebilanz 

der Statistik Austria veröffentlicht.

Aufgrund einer Änderung der zugrundeliegenden Be-

rechnungsmethodik von EUROSTAT gemäß RED II (Richt-

linie (EU) 2018/2001 zur Förderung der Nutzung von Ener-

gie aus erneuerbaren Quellen) ist es zu einer Anpassung 

der Istzustände ab dem 2. Halbjahr 2021 gekommen.

Die in RED II Art. 29 ausgeführten Nachhaltigkeitskriterien 

sowie Kriterien zur THG-Einsparung müssen erfüllt sein, 

damit Anlagen gefördert werden können und/oder die 

von ihnen erzeugte Energiemenge in den „erneuerbaren 

Anteil“ Österreichs eingerechnet werden darf.

Für das Jahr 2023 wurde eine nationale Übergangs-

frist (während des Fehlens von RED II-Nachweisen/

Selbsterklärungen) eingeführt. Aus § 6 Abs 1 Z 1 EAG 

(Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz) iVm § 10 Abs 2 BMEN-VO 

(Biomasseenergie-Nachhaltigkeitsverordnung) ergibt sich 

gemäß rechtlicher Auslegung, dass die Übergangsfrist 

sowohl für die (Erneuerbaren) Zielanrechnung als auch für 

(den Bezug von) Förderungen gilt. Es konnte somit auch 

Biomasse, für die eine Selbsterklärung abgegeben wurde, 

auf das Ziel angerechnet werden und der Zielzustand 2023 

überplanmäßig erreicht werden. 

Nach der seit dem 2. Halbjahr 2021 anzuwendenden 

Berechnungsmethode von EUROSTAT gemäß RED II 

beträgt der Anteil der erneuerbaren Energien am Brutto-

endenergieverbrauch (2022: 1.155,7 PJ; 2023: 1.114,0 PJ) 

34,07 % (393,8 PJ) für das Jahr 2022 bzw. 40,84 % (455,0 

PJ) für das Jahr 2023.

Fehlen Zielzustände für das Jahr 2025, wurde 
entweder für den Mittelfristwert im BVA 2024 ein 
abweichendes Finanzjahr gewählt, oder die Kenn-
zahl wurde im BVA 2025 nicht mehr weitergeführt

Fehlen Istzustände, wurde die betreffende 
Kennzahl im jeweiligen Beobachtungs-
zeitraum nicht erhoben bzw. sind deren 
Istzustände noch nicht verfügbar

n. v.: nicht verfügbar
Nummer, Kurztitel und Messgröße der Wirkungskennzahl

Berechnungsmethode

Automatisierte Berechnung 
des Zielerreichungsgrades 
auf Basis des ausgewiesenen 
Ziel- und Istzustandes 

Erläuterung der nachträglichen 
Änderung eines Istzustandes 
der betreffenden Kennzahl und 
des betreffenden Jahres

Datengrundlage: BVA 2024 bzw. letzte korrigierte Version aus der Evaluierung BVA 2024
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Leitbild der Untergliederung

Der Verwaltungsgerichtshof garantiert als Höchstgericht 

den Anspruch der Bürgerinnen und Bürger auf Rechts-

sicherheit im Umgang mit der österreichischen Ver-

waltung. Als höchste Rechtsschutzinstanz stellt er das 

gesetzmäßige Handeln der Verwaltungsbehörden sicher 

und stärkt damit das Vertrauen in die Institutionen unserer 

demokratischen Gesellschaft.

Wirkungsziel 1
Steigerung der Effizienz des Rechtsschutzes

Wirkungsziel 2
Erleichterung der Kommunikation der Verfahrensparteien mit dem Verwaltungsgerichtshof

Wirkungsziel 3
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei Frauen und Männern
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Wirkungsziel 1 

Steigerung der Effizienz des Rechtsschutzes

Ergebnis der Evaluierung 

überplanmäßig erreicht

zur Gänze erreicht

überwiegend erreicht

teilweise erreicht

nicht erreicht

nicht verfügbar

Zielzustand

2.500

4.400

6.300

1.300

2.000

2.700

4.1.1 Länger als 1 Jahr
anhängige Verfahren [Anzahl]

4.1.2 Anhängige Verfahren in
Angelegenheiten der
Fremdenpolizei [Anzahl]

1.080 70

1 Reduktion der Zahl der länger als 1 Jahr anhängigen Verfahren [Anzahl]

2 Reduktion der Zahl der anhängigen Verfahren in Angelegenheiten der Fremdenpolizei
[Anzahl]

Gesamtsumme aller anhängigen Verfahren mit Jahresende

Gesamtsumme aller anhängigen Verfahren mit Jahresende

Untergliederung: Verwaltungsgerichtshof, Wirkungsziel: 2024-VwGH-UG04-W1
Steigerung der Effizienz des Rechtsschutzes

04.1.1 Länger als 1 Jahr anhängige Verfahren [Anzahl]
Kategorie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ZIEL ≤2.600 ≤2.600 ≤2.500 ≤2.700 ≤2.700 ≤2.500 ≤2.500

IST 650 1.000 1.320 1.290 1.210 1.080 n. v.

Zielerreichungsgrad überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

nicht 

verfügbar

Berechnungsmethode: Gesamtsumme aller anhängigen Verfahren mit Jahresende

04.1.1 Reduktion der Zahl der länger als 1 Jahr anhängigen Verfahren [Anzahl]
Durch effizienten Personaleinsatz konnte der Abbau 

von länger als ein Jahr anhängigen Verfahren zunächst 

bis 2018 konsequent fortgesetzt werden. Aufgrund des 

hohen Neuanfalles in den Jahren 2019 (rund 7600 Fälle), 

2020 (rund 7000 Fälle) und 2021 (rund 6700 Fälle) sowie 

bedingt durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

kam es 2021 zu einer Erhöhung der länger als ein Jahr 

anhängigen Verfahren. Trotz einer erheblichen Erhöhung 

des Neuanfalles im Jahr 2024 (rund 7300 Fälle gegenüber 

im Jahr 2022 mit rund 6200 Fälle und im Jahr 2023 mit 

rund 6900 Fälle) konnte wieder eine leichte Reduktion der 

länger als ein Jahr anhängigen Verfahren erreicht werden.

wirkungsmonitoring.gv.at/
wirkungsziel-detail/2024-

vwgh-ug-04-w0001/

 überplanmäßig erreicht
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https://wirkungsmonitoring.gv.at/wirkungsziel-detail/2024-vwgh-ug-04-w0001/
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04.1.2 Anhängige Verfahren in Angelegenheiten der Fremdenpolizei [Anzahl]
Kategorie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ZIEL ≤400 ≤400 ≤900 ≤1.400 ≤1.400 ≤1.300 ≤1.200

IST 425 210 150 70 70 70 n. v.

Zielerreichungsgrad überwiegend 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

nicht 

verfügbar

Berechnungsmethode: Gesamtsumme aller anhängigen Verfahren mit Jahresende

04.1.2 Reduktion der Zahl der anhängigen Verfahren in Angelegenheiten der Fremdenpolizei [Anzahl]
Durch effizienten Personaleinsatz konnte der Abbau von 

anhängigen Verfahren in Angelegenheiten der Fremden-

polizei zunächst bis 2018 konsequent fortgesetzt werden. 

Aufgrund des starken Anstieges des Neuanfalls im Jahr 

2019 mit rund 3000 Fällen, im Jahr 2020 mit rund 2700 

Fällen, im Jahr 2021 mit rund 2400 Fällen und im Jahr 

2022 mit rund 2000 Fälle ging im Jahr 2019 eine geringe 

Erhöhung der anhängigen Verfahren einher. Seit dem 

Jahr 2020 konnte der Abbau wieder stetig fortgesetzt 

werden. Der Neuanfall im Jahr 2023 (rund 2400 Fälle) 

und im Jahr 2024 (rund 3000 Fälle) ist zuletzt erheblich 

angestiegen. Eine weitere Steigerung der Anfallszahlen im 

Asyl- und Fremdenrecht durch „Asyl auf Zeit“ ist ebenfalls 

zu erwarten.

Narrative Gesamtbeurteilung des Wirkungsziels und der Umfeldentwicklungen
Die Verkürzung der Verfahrensdauer bringt rascher 

Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger sowie 

die Verwaltung. Der Verwaltung werden rascher Leit-

linien für ihr Handeln zur Verfügung gestellt und dadurch 

Rechtsstreitigkeiten vorgebeugt. Der Abbau von länger 

als ein Jahr anhängigen Verfahren sowie von anhängigen 

Verfahren in Angelegenheiten der Fremdenpolizei konnten 

durch einen effizienten Personaleinsatz (Anpassung der 

Geschäftsverteilung) stetig vorangetrieben werden. Trotz 

Steigerung des Neuanfalles im Jahr 2024 konnte eine 

leichte Reduktion der länger als ein Jahr anhängigen Ver-

fahren erreicht werden. Für die Folgejahre ist jedoch eine 

Steigerung der überjährigen Verfahren (insb. im Asyl- und 

Fremdenrecht durch „Asyl auf Zeit“) zu erwarten.

SDG (16.3): Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und 

internationaler Ebene fördern und den gleichberechtigten 

Zugang aller zur Justiz gewähren.
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Wirkungsziel 2 

Erleichterung der Kommunikation der Verfahrensparteien mit dem 
Verwaltungsgerichtshof

Ergebnis der Evaluierung 

überplanmäßig erreicht

zur Gänze erreicht

überwiegend erreicht

teilweise erreicht

nicht erreicht

nicht verfügbar

Zielzustand

35,0

50,0

65,0

94

96

98

4.2.1 Anteil der elektronisch
abgewickelten Eingaben und

Zustellungen [%]

4.2.2 Judikaturdokumentation [%]
76,0

99

1 Steigerung des Anteils der elektronisch abgewickelten Eingaben und Zustellungen [%]

2 Judikaturdokumentation [%]
Anteil der elektronischen Eingaben und Zustellungen gemessen am Gesamtwert mit Jahresende

Anteil der Erkenntnis im RIS

Untergliederung: Verwaltungsgerichtshof, Wirkungsziel: 2024-VwGH-UG04-W2
Erleichterung der Kommunikation der Verfahrensparteien mit dem Verwaltungsgerichtshof

04.2.1 Anteil der elektronisch abgewickelten Eingaben und Zustellungen [%]
Kategorie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ZIEL 50 50 60 65 65 65 65

IST 67 65 68 70 75 76 n. v.

Zielerreichungsgrad überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

nicht 

verfügbar

Berechnungsmethode: Anteil der elektronischen Eingaben und Zustellungen gemessen am Gesamtwert mit Jahresende

04.2.1 (2022): Der Istzustand des Jahres 2022 wurde korrekt mit 70% eingetragen.

04.2.1 Steigerung des Anteils der elektronisch abgewickelten Eingaben und Zustellungen [%]
Seit der Einführung des „Elektronischen Rechtsver-

kehrs (ERV)“ durch Verordnung des Präsidenten des 

Verwaltungsgerichtshofes am 1. Jänner 2015 wurde der 

Anteil der elektronisch abgewickelten Eingaben und Zu-

wirkungsmonitoring.gv.at/
wirkungsziel-detail/2024-

vwgh-ug-04-w0002/

 zur Gänze erreicht
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https://wirkungsmonitoring.gv.at/wirkungsziel-detail/2024-vwgh-ug-04-w0002/
https://wirkungsmonitoring.gv.at/wirkungsziel-detail/2024-vwgh-ug-04-w0002/
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stellungen bis zum Jahr 2019 regelmäßig erhöht. Im Jahr 

2020 hat sich der Anteil im Wesentlichen auf die Werte 

der beiden Vorjahre konsolidiert. Seit dem Jahr 2021 ist 

weiter jährlich ein leichter Anstieg in Richtung 76 % zu 

verzeichnen, wobei geringfügige Schwankungen vom 

Verwaltungsgerichtshof nicht beeinflusst werden können.

04.2.2 Judikaturdokumentation [%]
Kategorie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ZIEL 95 95 95 97 98 98 98

IST 97 99 99 99 99 99 n. v.

Zielerreichungsgrad zur Gänze 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

zur Gänze 

erreicht

zur Gänze 

erreicht

zur Gänze 

erreicht

nicht 

verfügbar

Berechnungsmethode: Anteil der Erkenntnis im RIS

04.2.2 Judikaturdokumentation [%]
Der Anteil der Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes, 

welche binnen eines Monats im Rechtsinformationssystem 

des Bundes (RIS) veröffentlicht werden, wurde in den 

letzten Jahren stetig erhöht und erreichte bereits im Jahr 

2020 faktisch die erreichbare Obergrenze. Die Frist zur 

Aufnahme ins RIS orientiert sich am Abfertigungsdatum. 

Nicht erfasst ist die nicht verpflichtende Bildung von 

Rechtssätzen.

Narrative Gesamtbeurteilung des Wirkungsziels und der Umfeldentwicklungen
Seit der Einführung des „Elektronischen Rechtsver-

kehrs (ERV)“ durch Verordnung des Präsidenten des 

Verwaltungsgerichtshofes am 1. Jänner 2015 wurde der 

Anteil der elektronisch abgewickelten Eingaben und Zu-

stellungen bis zum Jahr 2019 regelmäßig erhöht. Im Jahr 

2020 hat sich der Anteil im Wesentlichen auf die Werte 

der beiden Vorjahre konsolidiert. Seit dem Jahr 2021 ist 

weiter jährlich ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Der Anteil der Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes, 

welche binnen eines Monats im Rechtsinformationssystem 

des Bundes (RIS) veröffentlicht werden, wurde in den 

letzten Jahren stetig erhöht und erreichte bereits im Jahr 

2020 faktisch die erreichbare Obergrenze.

SDG (16.3): Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und 

internationaler Ebene fördern und den gleichberechtigten 

Zugang aller zur Justiz gewähren.
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Wirkungsziel 3 

Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei Frauen und 
Männern

Ergebnis der Evaluierung 

überplanmäßig erreicht

zur Gänze erreicht

überwiegend erreicht

teilweise erreicht

nicht erreicht

nicht verfügbar

Zielzustand

60

65

70

40

45

50

10

15

20

4.3.1 Homeoffice-Plätze Gesamt [Anzahl]

4.3.2 Homeoffice-Plätze
Frauen [Anzahl]

4.3.3 Homeoffice-Plätze
Männer [Anzahl]

70

50

20

1 Anzahl von Homeoffice-Plätzen unter angestrebter Berücksichtigung der gleichmäßigen
Aufteilung zwischen Frauen und Männern, Beachtung von Betreuungspflichten und
Qualitätskriterien Gesamt [Anzahl]

2 Anzahl von Homeoffice-Plätzen unter angestrebter Berücksichtigung der gleichmäßigen
Aufteilung zwischen Frauen und Männern, Beachtung von Betreuungspflichten und
Qualitätskriterien Frauen [Anzahl]

3 Anzahl von Homeoffice-Plätzen unter angestrebter Berücksichtigung der gleichmäßigen
Aufteilung zwischen Frauen und Männern, Beachtung von Betreuungspflichten und
Qualitätskriterien Männer [Anzahl]

Anzahl der Homeoffice-Plätze mit Jahresende

Anzahl der Homeoffice-Plätze mit Jahresende

Anzahl der Homeoffice-Plätze mit Jahresende

Untergliederung: Verwaltungsgerichtshof, Wirkungsziel: 2024-VwGH-UG04-W3
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei Frauen und Männern

04.3.1 Homeoffice-Plätze Gesamt [Anzahl]
Kategorie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ZIEL 3 3 3 4 4 70 70

IST 3 3 3 70 70 70 n. v.

Zielerreichungsgrad zur Gänze 

erreicht

zur Gänze 

erreicht

zur Gänze 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

zur Gänze 

erreicht

nicht 

verfügbar

Berechnungsmethode: Anzahl der Homeoffice-Plätze mit Jahresende

wirkungsmonitoring.gv.at/
wirkungsziel-detail/2024-

vwgh-ug-04-w0003/

 zur Gänze erreicht
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https://wirkungsmonitoring.gv.at/wirkungsziel-detail/2024-vwgh-ug-04-w0003/
https://wirkungsmonitoring.gv.at/wirkungsziel-detail/2024-vwgh-ug-04-w0003/
https://wirkungsmonitoring.gv.at/wirkungsziel-detail/2024-vwgh-ug-04-w0003/
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04.3.1 Anzahl von Homeoffice-Plätzen unter angestrebter Berücksichtigung der gleichmäßigen Aufteilung 
zwischen Frauen und Männern, Beachtung von Betreuungspflichten und Qualitätskriterien Gesamt [Anzahl]
Im Rahmen der COVID-19-Pandemie wurde im Bereich der 

Justizverwaltung unter Beachtung der Personalstruktur 

Homeoffice verstärkt eingesetzt. Mit Ende 2021 wurde 

in einem Pilotverfahren Homeoffice in größerem Umfang 

eingeleitet und weiter fortgeführt. Im richterlichen Gre-

mium ist Homeoffice aufgrund der freien Dienstzeit nicht 

anwendbar.

04.3.2 Homeoffice-Plätze Frauen [Anzahl]
Kategorie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ZIEL 1 1 1 2 2 50 50

IST 1 1 1 50 50 50 n. v.

Zielerreichungsgrad zur Gänze 

erreicht

zur Gänze 

erreicht

zur Gänze 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

zur Gänze 

erreicht

nicht 

verfügbar

Berechnungsmethode: Anzahl der Homeoffice-Plätze mit Jahresende

04.3.2 Anzahl von Homeoffice-Plätzen unter angestrebter Berücksichtigung der gleichmäßigen Aufteilung 
zwischen Frauen und Männern, Beachtung von Betreuungspflichten und Qualitätskriterien Frauen [Anzahl]
Siehe Erläuterungen zu Kennzahl 04.3.1.

04.3.3 Homeoffice-Plätze Männer [Anzahl]
Kategorie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ZIEL 2 2 2 2 2 20 20

IST 2 2 2 20 20 20 n. v.

Zielerreichungsgrad zur Gänze 

erreicht

zur Gänze 

erreicht

zur Gänze 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

überplanmäßig 

erreicht

zur Gänze 

erreicht

nicht 

verfügbar

Berechnungsmethode: Anzahl der Homeoffice-Plätze mit Jahresende

04.3.3 Anzahl von Homeoffice-Plätzen unter angestrebter Berücksichtigung der gleichmäßigen Aufteilung 
zwischen Frauen und Männern, Beachtung von Betreuungspflichten und Qualitätskriterien Männer [Anzahl]
Siehe Erläuterungen zu Kennzahl 04.3.1.

Narrative Gesamtbeurteilung des Wirkungsziels und der Umfeldentwicklungen
Selbstbestimmtheit bei der Gestaltung von Arbeitszeit 

und -Umfeld wirkt leistungssteigernd. Motivation und 

Bereitschaft zum Erwerb von beruflicher Qualifikation 

werden dadurch gefördert. Mit der Umsetzung dieses 

Wirkungszieles soll ein nachhaltiger Beitrag mit Vor-

bildwirkung zur Gleichstellung von Frauen und Männern 

erreicht werden. Im Rahmen der COVID-19-Pandemie 

wurde im Bereich der Justizverwaltung unter Beachtung 

der Personalstruktur Homeoffice verstärkt eingesetzt. 

Mit Ende 2021 wurde in einem Pilotverfahren Homeoffice 

in größerem Umfang eingeleitet und weiter fortgeführt.
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Weiterführende Informationen

Bundesfinanzgesetz 2024
service.bmf.gv.at/Budget/Budgets/2024/bfg/Bundes-

finanzgesetz_2024.pdf

Strategiebericht 2024–2027
www.bmf.gv.at/dam/jcr:492ea544-563c-4d74-a69f-

124e8a1d0577/Strategiebericht_2024_bis_2027_

Budgetbericht_2024.pdf

Tätigkeitsbericht 2024
www.vwgh.gv.at/gerichtshof/taetigkeitsberichte/Taetig-

keitsbericht-2024.pdf
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https://service.bmf.gv.at/Budget/Budgets/2024/bfg/Bundesfinanzgesetz_2024.pdf
https://service.bmf.gv.at/Budget/Budgets/2024/bfg/Bundesfinanzgesetz_2024.pdf
https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:492ea544-563c-4d74-a69f-124e8a1d0577/Strategiebericht_2024_bis_2027_Budgetbericht_2024.pdf
https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:492ea544-563c-4d74-a69f-124e8a1d0577/Strategiebericht_2024_bis_2027_Budgetbericht_2024.pdf
https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:492ea544-563c-4d74-a69f-124e8a1d0577/Strategiebericht_2024_bis_2027_Budgetbericht_2024.pdf
https://www.vwgh.gv.at/gerichtshof/taetigkeitsberichte/Taetigkeitsbericht-2024.pdf
https://www.vwgh.gv.at/gerichtshof/taetigkeitsberichte/Taetigkeitsbericht-2024.pdf
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Maßnahmen

Legende

überplanmäßig erreicht teilweise erreicht

zur Gänze erreicht nicht erreicht

überwiegend erreicht keine Daten verfügbar

Beitrag zu 
Wirkungsziel/en Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen: Kennzahl / Meilenstein

UG 04 

Globalbudget 04.01 Verwaltungsgerichtshof 

WZ 1 Bedarfsgerechter Personaleinsatz in Bereichen, in denen es 

in einer großen Anzahl von Fällen zu langer Verfahrensdauer 

gekommen ist.: überplanmäßig erreicht

Anhängige Verfahren in Angelegenheiten der Fremdenpolizei.: 

überplanmäßig erreicht

Anzahl der länger als ein Jahr anhängigen Verfahren.: über-
planmäßig erreicht

WZ 2 Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs am Ver-

waltungsgerichtshof.: zur Gänze erreicht
Judikaturdokumentation.: zur Gänze erreicht

Steigerung des Anteils der elektronisch abgewickelten Ein-

gaben und Zustellungen.: überplanmäßig erreicht

WZ 3 Homeoffice wird nun auch bei Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern der Justizverwaltung angewendet.: überplanmäßig 
erreicht

Anzahl von Homeoffice-Plätzen unter angestrebter Berück-

sichtigung der gleichmäßigen Aufteilung zwischen Frauen 

und Männern.: überplanmäßig erreicht
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